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Landkreis Wittmund  
Der Landrat 
Amt für zentrale Dienste und 
Finanzen - Abt.10.2 
10.1 
 

Vorlagen-Nr. 
0175/2021 

 

BESCHLUSSVORLAGE 

öffentlich 

 
    Beratungsfolge                                                                             Sitzungstermin     TOP 

 
 

Kreistag 04.11.2021  

 

 

Betreff:  

Benennung der Vertreter und Stellvertreter des Landkreises Wittmund in der Gesellschafter-
sammlung der "Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund 
gGmbH" 

 
Sachverhalt: 

 

Nach § 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages besteht die Gesellschafterversammlung aus den 
Hauptverwaltungsbeamten und jeweils drei Kreistagsabgeordneten aus Friesland und 
Wittmund. Die beiden Landkreise als Gesellschafter benennen ihre Vertreter und jeweils 
einen Stellvertreter.  

Gemäß § 138 Abs. 2 NKomVG kann auf Vorschlag des Hauptverwaltungsbeamten an seiner 
Stelle ein anderer Beschäftigter der Kreisverwaltung benannt werden. Hiervon möchte 
Landrat Heymann Gebrauch machen und schlägt vor, den Ersten Kreisrat Uwe Cassens als 
Vertreter in die Gesellschafterversammlung und als seine Vertreterin die künftige Leiterin des 
Fachbereichs 10 (Personal und Finanzen), Frau Wiebke Börgmann, zu entsenden. 

Die Vertreter und Stellvertreter werden jeweils für die Dauer der Kommunalwahlperiode 
entsandt. Nach der Neuwahl des Kreistages im September sind daher in der 
konstituierenden Sitzung neue Vertreter und Stellvertreter zu benennen. 

Form des Beschlusses: 

a) Erster Kreisrat:  Abstimmung gemäß § 66 NKomVG 

b) weitere Vertreter:  Verfahren gemäß § 71 NKomVG (wie Ausschussbesetzung) 
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Beschlussvorschlag: 
 
Neben dem Ersten Kreisrat Uwe Cassens (Stellvertreterin: Frau Wiebke Börgmann) werden 
als Vertreter und Stellvertreter des Landkreises Wittmund in der Gesellschafterversammlung 
der Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH 
benannt: 
 

1. Kreistagsabgeordnete/r ____________________ Stellvertreter/in ________________ 

2. Kreistagsabgeordnete/r ____________________ Stellvertreter/in ________________ 

3. Kreistagsabgeordnete/r ____________________ Stellvertreter/in ________________ 

 

Der Kreistag stellt gem. § 71 Abs. 5 NKomVG die vg. Sitzverteilung und Besetzung fest.  
 

 

 

 

Wittmund, den 18.10.2021  Abstimmungsergebnis: 

  Fraktion Ja: Nein: Enth.: 

  Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

  Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.: 

gez. Stigler, Amtsleiter  Kreistag Ja: Nein: Enth.: 
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